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Die Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion stärken
Drei Wege zu einer Vertragsrevision

von Thierry Chopin

Zusammenfassung

Die Finanz- und Schuldenkrise hat gezeigt, wie eng die Spielräume zur wirtschaft-
lichen und politischen Steuerung der Europäischen Union abgesteckt sind. Mit 
Blick auf  die Beschränkungen der derzeitigen europäischen Verträge und auf  die 
Schwierigkeiten, kurzfristig eine Vertragsrevision in Angriff  zu nehmen, stellt 
sich die Frage, was geeignete Methoden und vorstellbare Szenarien sind, um die 
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion zu stärken. Nach einer Bestands-
aufnahme der verschiedenen Positionen der EU-Institutionen und -Mitgliedstaaten 
bezüglich einer Vertragsrevision werden Vor- und Nachteile dreier verschiedener 
Wege aufgezeigt: erstens, eine Neuerung innerhalb der bestehenden Verträge; zwei-
tens, eine Änderung der europäischen Verträge; drittens, ein zwischenstaatlicher 
Vertrag. Eine Ideallösung wird es dabei nicht geben. Ein möglicher vertretbarer 
Kompromiss könnte etwa die Umsetzung von Maßnahmen bis Ende 2014 sein, 
die keinerlei Änderung der Verträge erfordern; sowie die Einleitung einer Vertrags-
änderung, welche unter anderem die Eurozone stabilisieren und die demokratische 
Legitimität der europäischen Institutionen stärken würde.
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Die Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion stärken
Drei Wege zu einer Vertragsrevision

von Thierry Chopin

Die Finanz- und Schuldenkrise hat eine grundle-
gende Debatte über die Zukunft der europäischen 
Konstruktion aufgeworfen. Um die Souveränität 
gegenüber den Märkten und damit die Entschei-
dungsmacht über ihre Zukunft wiederzugewinnen, 
haben die Mitgliedstaaten – und in besonderem 
Maße die der Eurozone – verstanden, dass sie die 
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 
stabilisieren müssen. Man hat Mechanismen zur 
Finanzsolidarität entwickelt1 und den Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) ins Leben gerufen. 
Es wurden strengere Regeln im Haushaltsbereich 
durchgesetzt und die Mechanismen zur Wirt-
schaftssteuerung verstärkt (wie »Sixpack«, der SKS-
Vertrag (Fiskalpakt) und »Twopack«).

Zudem ist die Entstehung der Bankenunion vor-
angeschritten, was zur Bildung einer Aufsichtsbe-
hörde im Rahmen der Europäischen Zentralbank 
(EZB) und zu einer Vereinbarung innerhalb des 
Rates über einen wahrhaftig europäischen Mecha-
nismus zur Bankenabwicklung geführt hat.

Und dennoch herrscht Uneinigkeit über die Wirt-
schafts- und Haushaltsunion, vor allem hinsicht-
lich der europäischen Beteiligung an nationalen 
Entscheidungen und der Zweckmäßigkeit einer 
verstärkten Haushaltssolidarität (etwa in Bezug auf  
die Vergemeinschaftung eines Teils der Verschul-
dung, finanzielle Anreize als Gegenleistung für 
Reformen, den Haushalt der Eurozone, usw.). Stellt 
man die Legitimität europäischer Entscheidungen 

in Frage, ist eine Weiterentwicklung der politischen 
Vision der Europäischen Union vonnöten – ein 
Thema, das bis dato allerdings nur schleppend 
vorankommt.2

Auch wenn Fortschritte im Sinne einer Stärkung der 
Europäischen Integration durchaus möglich sind, 
bleibt hierbei die Frage nach dem institutionellen 
und rechtlichen Rahmen unumgänglich. Bei jeder 
einzelnen vorstellbaren Reform geht es um die 
konkrete Umsetzung, ob bei einer Neuerung inner-
halb der bestehenden Verträge, einer Änderung des 
europäischen Vertragswerks oder einem zwischen-
staatlichen Vertrag.

Die Versuchung des Status quo – 
eine realistische Wahl?

Im aktuellen politischen Klima, geprägt durch 
erstarkenden Populismus und die Erfolge rechts-
extremer und europafeindlicher Parteien, erscheint 
es unwahrscheinlich, dass sich einzelne Staats- und 
Regierungschefs dafür stark machen werden, ambi-
tionierte Reformen der europäischen Verträge 
einzuleiten; sie scheuen sich davor, das politische 
Risiko eines Ratifikationsprozesses ohne sicheren 
Ausgang auf  sich zu nehmen. Dies betrifft vor 
allem Staaten, die ein Referendum abhalten müssen. 
In einem solchen Kontext sollte man zunächst jene 
Fortschritte analysieren, die man ohne eine Ände-
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rung des derzeitigen rechtlichen Rahmens erreichen 
könnte, und die sich allein aufgrund der politischen 
Stoßrichtung, die die betroffenen Staaten der Wirt-
schaftsunion und der Eurozone geben möchten, 
erzielen lassen könnten.

Angesichts der Größe dieser Herausforderung ist 
eine Entscheidung für den Status quo verlockend. 
Es scheint zu viele Hindernisse zu geben, um über 
den gegenwärtigen Zustand hinauszugehen, den 
die Europäische Union seit wenig mehr als 20 Jah-
ren mit dem Binnenmarkt und später dem Euro 
als den beiden letzten großen strukturellen Pro-
jekten erreicht hat. Die Erklärungsmuster für die 
Schwierigkeiten, mittel- und langfristig ein neues 
politisches Projekt für Europa anzugehen, sind 
hinlänglich bekannt:3 der Mangel an einer euro-
päischen Führung; die Stärkung des Prinzips der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit;4 die Tendenz, 
auf  den Staat zurückzugreifen; und all dies im 
doppelten Kontext des wachsenden internationalen 
Wettbewerbs und einer seit der Großen Depression 
beispiellosen internationalen Finanz- und Schulden-
krise. Angesichts dieser Faktoren droht das alternde 
Europa in einem unveränderten Zustand zu verhar-
ren. Zudem erscheint der Druck der Märkte heute 
weniger stark als noch vor wenigen Monaten, und 
es ginge lediglich darum, die Union zu konsolidie-
ren, ohne das derzeitige Fundament grundlegend 
zu ändern.

Doch der gegenwärtige Zustand stellt langfris-
tig keine verlässliche Lösung dar.5 Wenn aus 
der Krise eine Lehre gezogen werden kann, 
dann die, dass die wirtschaftliche Steuerung 
in Europa an ihre Grenze gekommen ist,6 
hinsichtlich ihrer Wirksamkeit wie auch ihrer 
Legitimität. Die Haushaltsregeln und die Koor-
dinierung der Wirtschaftspolitiken der Mitglied-
staaten haben an Glaubwürdigkeit verloren, weil 
sie entweder nicht angewandt wurden oder weil 
die betreffenden institutionellen Werkzeuge 
für eine Krisensituation ungeeignet sind – der 
europäische Haushalt allein ist unzureichend, 
um einen echten Aufschwung zu erzeugen; 
Entscheidungen im Bereich Haushalt und 
Steuern setzen die Einstimmigkeit der Mitglied-
staaten und damit langwierige diplomatische 
Verhandlungen voraus. Nicht zuletzt haben die 

Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
ausschließlich Ziele formuliert, ohne die dafür 
notwendigen Mittel zu definieren.

Zudem wird in politischer Hinsicht die Diskrepanz 
zwischen der derzeitigen Arbeitsweise der europä-
ischen Institutionen und den Erfordernissen der 
Krise immer deutlicher. Diplomatische Beratungs-
gespräche erscheinen zu zeitraubend: So hat es 
Monate gedauert, um über die Rettungshilfen für 
die Krisenländer zu verhandeln, was Ausmaße und 
Kosten der notwendigen Hilfen nur vervielfacht 
hat. Infolgedessen hat sich in der europäischen 
Öffentlichkeit zunehmend das Gefühl verbreitet, 
dass Europa der Krise stets hinterherhinke.

Darüber hinaus ist an der derzeitigen Vorgehens-
weise der europäischen Institutionen äußerst beun-
ruhigend, dass der Ausgang der Verhandlungen 
ungewiss ist. Die Positionen der verschiedenen 
Regierungen scheinen stets dem Wahlkalender zu 
unterliegen. Regierungsentscheidungen können 
sogar später auf  nationaler Ebene wieder in Frage 
gestellt werden – vor allem derzeit, wenn zahlreiche 
Regierungen in ihren Ländern politisch geschwächt 
sind. Die daraus resultierende Unsicherheit führt 
dazu, dass Investoren gravierende wirtschaftli-
che Risiken wahrnehmen und sich zurückziehen. 
Zudem wird die Glaubwürdigkeit europäischer 
Zusagen geschwächt.

Außerdem entsteht aus der momentanen Arbeits-
weise, bei welcher der Europäische Rat in der 
Krisenbewältigung Vorrang vor dem Europäischen 
Parlament hat, ein Problem der Lesbarkeit und 
der Legitimität für die europäischen Bürger; kurz, 
sie schafft Unsicherheit.7 Debatten auf  nationaler 
Ebene erlauben es den Europa-Abgeordneten zwar, 
entschieden Stellung zu beziehen, allerdings immer 
vor dem Hintergrund, dass die Entscheidungen 
letztendlich das Ergebnis von Beratungsgesprä-
chen mit anderen Staats- und Regierungschefs 
sind. Infolgedessen gibt es zu den Themen des 
Haushaltsföderalismus und der Wirtschaftspolitik 
(besonders zu Sparmaßnahmen und Strukturre-
formen) kaum eine transeuropäische öffentliche 
Debatte außerhalb des Europäischen Parlaments, 
das wiederum seinerseits keinerlei Entscheidungs-
befugnis in diesen Bereichen hat.
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All dies verursacht politische und wirtschaftliche 
Kosten. Dazu gehört, dass extremistische und 
populistische Parteien in Europa auf  dem Vor-
marsch sind. Sie prangern demokratische Schwä-
chen an, besonders auf  europäischer Ebene, und 
lehnen das bestehende politische und wirtschaftli-
che System ab. In wirtschaftlicher Hinsicht bremst 
diese Unsicherheit Investitionen und Wachstum 
und damit auch die Schaffung von Arbeitsplätzen 
in Europa. Der Status quo birgt also Nachteile, und 
es wäre eine Illusion, sich mit der Konsolidierung 
unserer bisherigen Errungenschaften zufrieden zu 
geben.

Die Positionen der EU- 
Institutionen und -Mitgliedstaaten 
zur Reform der EU

Im September 2012 unterzeichneten die Außenmi-
nister von 11 EU-Mitgliedstaaten einen Beschluss,8 
der als erster Versuch der Formalisierung des Pro-
jekts einer politischen Union gelten kann.

Anlässlich des Europäischen Rates vom 12. 
Dezember 2012 stellte Ratspräsident Herman 
Van Rompuy ein Positionspapier für die Umset-
zung einer echten wirtschaftlichen und wäh-
rungspolitischen Union9 vor, das vier strukturelle 
Schwerpunkte setzt: einen integrierten Finanz-
rahmen; einen integrierten Haushalt; einen integ-
rierten wirtschaftspolitischen Rahmen; und eine 
Stärkung der demokratischen Legitimität sowie 
der Rechenschaftspflicht.

Die Europäische Kommission veröffentlichte im 
November 2012 ein »Konzept für eine vertiefte 
und echte Wirtschafts- und Währungsunion, Auf-
takt für eine europäische Diskussion«,10 in wel-
chem einige Vorschläge auch eine Überarbeitung 
der bestehenden Verträge implizieren.

Das Europäische Parlament erwägt seinerseits, dass 
»eine echte WWU [Wirtschafts- und Währungs-
union] weitreichendere Befugnisse, Finanzmittel 
und eine demokratische Rechenschaftspflicht 
erfordert und ihre Errichtung auf  einem zweistu-
figen Konzept basieren sollte, erstens die sofortige 

vollständige Ausschöpfung der Möglichkeiten der 
bestehenden Verträge und zweitens eine Vertrags-
änderung durch ein Übereinkommen«.11

Angela Merkel schien punktuell den Wunsch nach 
einer neuen Konvention12 zu hegen. Seitens der 
CDU wurde auf  dem Parteitag im November 2011 
in Leipzig die Wahl des Kommissionspräsidenten 
nach allgemeinem Wahlrecht vorgeschlagen, was 
eine Vertragsänderung voraussetzt; Ende letzten 
Jahres bekräftigte Angela Merkel in einer Regie-
rungserklärung vor dem Bundestag , man müsse 
die »Verträge eben auch weiterentwickeln«.13

Frankreichs Staatspräsident, François Hollande, 
äußerte am 16. Mai 2013 den Willen, der politi-
schen Union einen neuen Inhalt zu geben.14 Diesen 
Inhalt gilt es gleichwohl in der Weiterentwicklung 
der im Mai 2013 präsentierten deutsch-franzö-
sischen Vorschläge15 noch zu präzisieren. Diese 
sehen die Bildung eines Vollzeit-Präsidenten der 
Eurogruppe und einer Unterstruktur des Europäi-
schen Parlaments mit Kompetenz für die Eurozone 
vor,16 was beides keine Vertragsänderung notwen-
dig machen würde.

Vertragsänderung oder 
Erweiterung des bestehenden 
Vertragswerks?

Ist eine Vertragsänderung in naher Zukunft 
ausgeschlossen?

Auf  den ersten Blick erscheint der übliche Weg der 
Neuverhandlung der Verträge (nach Artikel 48 des 
Vertrags über die Europäische Union) der nahelie-
gendste zu sein. Diese Methode wurde häufig vor 
Beginn der Krise genutzt, ob für die Bildung des 
gemeinsamen Marktes (Einheitliche Europäische 
Akte), für die Währungsunion (Vertrag von Maast-
richt), für die Gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik oder für die europäische Asyl- und Migrati-
onspolitik (Vertrag von Amsterdam).

Eine derartige Neuverhandlung der Verträge 
würde Vorteile bieten, da sie aktuelle internatio-
nale Abkommen (ESM, SKS-Vertrag) innerhalb 
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des Rechtsrahmens der EU-Verträge konsolidie-
ren würde. Außerdem wäre sie ein Mittel, um die 
WWU zu vertiefen, indem Finanzsolidarität und 
eine Bankenunion implementiert würden. Insge-
samt würde dies mehr demokratische Legitimation 
mit sich bringen, insbesondere durch eine stärkere 
Assoziierung der nationalen Parlamente mit dem 
Europäischen Parlament (dessen Vorrechte gestärkt 
würden) hinsichtlich der Wirtschafts- und Haus-
haltsaufsicht, aber auch durch eine Neugestaltung 
der Kommissionsbesetzung. Schließlich könnte die 
Neuverhandlung dazu führen, einen Klärungspro-
zess in Gang zu setzen, der auf  eine bessere Ver-
zahnung von WWU und EU abzielen würde.

Der politische Kalender eines solchen Szenarios 
könnte wie folgt aussehen: Wenn die neuen Präsi-
denten des Europäischen Rates und der Kommis-
sion im Amt sind (was mit dem Ende der italie-
nischen EU-Ratspräsidentschaft zusammenfallen 
wird), könnte der Europäische Rat entscheiden, 
einen Konvent zum Ende des Jahres 2014 einzube-
rufen. Dieser würde seine Arbeit über das gesamte 
Jahr 2015 (Wahljahr in Großbritannien) fortführen 
und eine Regierungskonferenz vorbereiten. Der 
Ratifizierungsprozess würde 2016 erfolgen (2017 
finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen und in 
Deutschland Bundestagswahlen statt).

Derzeit ist allerdings fraglich, ob in den Mitglied-
staaten die politischen Voraussetzungen dafür 
gegeben sind, eine Vertragsänderung in Angriff  zu 
nehmen; doch gerade die Einstimmigkeit der Mit-
gliedstaaten wäre für die Unterzeichnung sowie die 
Ratifizierung der Änderungen notwendig:

Auch wenn einige hochrangige Verantwortliche in 
Deutschland eine Neuverhandlung der Verträge 
im Sinne einer Verbesserung der wirtschafts- und 
finanzpolitischen Steuerung17 in der Eurozone auf  
den ersten Blick nicht auszuschließen scheinen, ist 
es nicht sicher, ob in Deutschland wirklich Einig-
keit in diesem Punkt besteht. Eventuell müsste sich 
eine solche Neuverhandlung auf  einige Punkte 
beschränken, zum Beispiel darauf, der Entschei-
dungsbefugnis der Bankenunion eine solide rechtli-
che Grundlage zu geben.18

Eine Neuverhandlung der Verträge bedeutet auch, 
erneut die Büchse der Pandora zu öffnen – im 
Sinne von Ausnahmeanträgen dieses oder jenes 
Mitgliedstaats. Dies betrifft besonders das Verei-
nigte Königreich, das mehr denn je versucht ist, 
seine Beziehung zur Europäischen Union neu zu 
definieren.19 Diesbezüglich haben mehrere Ver-
antwortliche, darunter Herman Van Rompuy, vor 
den Nachteilen für den gemeinsamen Binnenmarkt 
gewarnt, die ein eventueller Rückzug der Briten aus 
der EU haben könnte.20 Die Absicht, einen mögli-
chen britischen EU-Austritt zu verhindern, könnte 
ein gravierendes Hindernis bei einer eventuellen 
Neuverhandlung der Verträge darstellen.

Und zu guter Letzt ist das derzeitige politische 
Klima vom Machtzuwachs für die populistischen 
Bewegungen sowie für die rechtsextremen anti-
europäischen Parteien geprägt. EU-Skeptiker und 

-Gegner lehnen die Macht der nationalen und 
europäischen Eliten ab und fechten die politische 
und demokratische Legitimation der europäischen 
Institutionen an.

Den bestehenden Vertrag erweitern

Man könnte Fortschritte erzielen, ohne etwas am 
derzeitigen juristischen Rahmen zu ändern, allein 
aufgrund der politischen Impulse aus den Mitglied-
staaten im Hinblick auf  die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion in der Eurozone.

Folgende Maßnahmen sind denkbar:

• die Nominierung des Präsidenten der Euro-
gruppe in Vollzeit und ohne weiteres Mandat 
auf  nationaler Ebene. Er könnte im übrigens 
zu einem Finanzminister der Eurozone werden, 
indem er zugleich zum Kommissar für den 
Euro ernannt würde. Dieser Finanzminister 
würde gestützt durch eine Generalfinanzdi-
rektion der Eurozone, die zum Teil aus den 
derzeitigen Abteilungen der Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen der Europäischen 
Kommission bestehen würde;

• eine einheitliche Vertretung der Eurozone beim 
Internationalen Währungsfonds (IWF) und 
bei der Weltbank (vgl. Artikel 138 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
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(AEUV)), wahrgenommen durch den Präsiden-
ten der Eurogruppe;

• die Verabschiedung eines politischen Kalenders 
zur wirtschaftlichen und steuerlichen Konver-
genz der Mitgliedstaaten;

• die Bildung einer Unterkommission der Euro-
zone innerhalb des Europäischen Parlaments;

• eine ambitioniertere Umsetzung des Artikels 13 
des SKS-Vertrags (Fiskalpakt), der eine engere 
Assoziierung der nationalen Parlamente vorsieht 
und damit eine stärkere demokratische Legi-
timation der Entscheidungen im Bereich der 
Haushaltskontrolle schafft.21

Das Vorgehen im Sinne einer Weiterentwicklung, 
das sich auf  die bereits existierenden rechtlichen 
Grundlagen stützt, die derzeit von den Mitglied-
staaten angewendet werden (»Sixpack« und »Two-
pack« auf  Grundlage des Artikels 136 AEUV), hat 
insofern Vorteile, als es erneute Ausnahmeanträge, 
lange Verhandlungen und einen stets unsicheren 
Ratifizierungsprozess umgehen würde.

Was den politischen Kalender betrifft, könnten 
diese Vorschläge im Rahmen der Nominierungen 
(des Präsidenten der Kommission, der Kommissare, 
des Präsidenten der Eurogruppe und des Präsiden-
ten des Europäischen Rates) in der zweiten Jahres-
hälfte 2014 diskutiert und umgesetzt werden.

Allerdings weisen sie auch Grenzen auf: Erstens 
limitieren die Verträge die Finanzsolidarität zwi-
schen den Staaten, insbesondere zwischen denen 
der Eurozone. Zweitens würde es eine Vertragsän-
derung voraussetzen,22 den ESM und den Fiskal-
pakt in das rechtliche Konvolut der EU zu integrie-
ren. Drittens setzt die demokratische Legitimation 
der europäischen Entscheidungen im Bereich 
Wirtschaft weitgehende Vertragsänderungen voraus, 
insbesondere bezüglich einer Stärkung der Legiti-
mation und der Repräsentativität des Europäischen 
Parlaments.

Kurz, ein wesentlicherer Fortschritt in der Haus-
halts-, Banken- und politischen Integration der 
Eurozone bedeutet, dass sich der derzeitige Rechts-
rahmen bedeutend entwickeln muss, ebenso wie in 
der Vergangenheit anlässlich der Währungsunion. 
Aber wie?

Ein zwischenstaatlicher Vertrag?

Die bei einer Neuausgestaltung der europäischen 
Verträge erforderliche Einstimmigkeit dürfte 
schwer zu erreichen sein. Dennoch darf  man die 
Möglichkeit eines zwischenstaatlichen, mit den 
europäischen Verträgen vereinbaren Vertrags der 
Mitgliedstaaten untereinander nicht ausschließen.23 
Diese Methode hat man bis heute bereits wieder-
holt angewendet: zum Beispiel beim Schengener 
Abkommen über die Abschaffung der Grenzkon-
trollen zwischen den unterzeichnenden Mitglied-
staaten (1986); beim Prümer Vertrag über den 
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 
im Kampf  gegen den Terrorismus (2005); beim 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und 
dem Fiskalpakt, den 25 Mitgliedstaaten im März 
2012 unterzeichneten. Sie alle wurden in zwischen-
staatlichem Rahmen außerhalb der EU-Verträge 
geschlossen.

Es wäre vorteilhaft, auf  das Instrument eines zwi-
schenstaatlichen Vertrags zurückzugreifen, um die 
Konsolidierung der internationalen Verträge (ESM, 
Fiskalpakt) in einem Vertrag über die Wirtschafts- 
und Währungsunion zu erzielen, denn:

• ein solcher internationaler Vertrag würde den 
unterzeichnenden Staaten eine solidere Grund-
lage bieten, auf  der sie sich rechtlich verpflich-
ten würden, gemeinsam und untereinander 
eine engere Wirtschafts- und Haushaltsunion 
zu schaffen, begleitet von einer Finanzsoli-
darität sowie einer Bankenunion – insgesamt 
auf  der Basis einer stärkeren demokratischen 
Legitimation;

• die Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaa-
ten der Eurozone und den »pre-ins«, die dies 
wünschen, wären weniger schwierig als bei einer 
Teilnahme von 28 Mitgliedstaaten, und würden 
so das Blockaderisiko, insbesondere durch das 
Vereinigte Königreich, umgehen;

• im Übrigen wäre sein Inkrafttreten nicht abhän-
gig von der einstimmigen Ratifizierung der 
unterzeichnenden Mitgliedstaaten, wobei man 
bezüglich der Bedingungen für das Inkrafttreten 
auf  diejenigen des Fiskalpakts vom 25. März 
2012 zurückgreifen könnte;24



DGAPanalyse 12 | Juli 2014

8

• im äußersten Fall könnten die Verhandlung und 
die Ratifizierung eines solchen Abkommens zei-
gen, dass man einen neuen Kurs eingeschlagen 
hat, um die Krise zu bewältigen.

Bezüglich eines möglichen politischen Kalenders 
für eine solche Option würde ein Abkommen zwi-
schen Deutschland und Frankreich den Weg zu 
Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten der 
Eurozone und jenen »pre-ins«, die es wünschen, 
2014 bis 2015 ebnen. Der Ratifizierungsprozess 
könnte 2016 stattfinden oder auf  2017 nach den 
Wahlen in Frankreich und Deutschland verschoben 
werden.

Der Rückgriff  auf  einen internationalen Vertrag 
anstelle einer Überarbeitung der europäischen 
Verträge birgt aber auch Nachteile: Wären in poli-
tisch-diplomatischer Hinsicht derartige Verhand-
lungen über einen internationalen Vertrag weniger 
schwierig als im Rahmen einer Neuverhandlung 
der Verträge zwischen den 28 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union? Das ist nicht sicher. Zudem 
muss auch im Falle einer Änderung der beste-
henden Bedingungen für das Inkrafttreten immer 
noch die Frage nach den Schwierigkeiten gestellt 
werden, die ein Ratifizierungsprozess immer mit 
sich bringt, insbesondere wenn ein Mitgliedstaat 
ein Referendum abhält. In rechtlicher Hinsicht 
würde ein solches Szenario die Frage nach der 
Konkurrenz zwischen zwei rechtlichen Ordnungs-
systemen (zwischenstaatliche Verträge der Euro-
zone versus EU-Verträge) und auch die nach deren 
Vereinbarkeit aufwerfen. In welchem Maße und 
bis zu welchem Punkt können neue Etappen der 
europäischen Integration außerhalb des Rahmens 
der EU-Verträge überhaupt entschieden und umge-
setzt werden? Diese Option ist kein Allheilmittel, 
denn sie führt zu steigender Komplexität. Die 
Vervielfachung verschiedener Integrationsstufen 
und institutioneller Gebilde macht die europäische 
Konstruktion schwerer lesbar. Damit verkompli-
ziert sie zugleich eine demokratische Debatte. Die 
Wahl eines solchen juristischen Instruments würde 
demnach einen zwischenstaatlichen Schwerpunkt 
innerhalb der Wirtschafts- und Währungsunion 
anzeigen.

Welcher Kompromiss ist denkbar?

Die vorangehenden Erläuterungen zeigen, dass es 
keine Ideallösung gibt (eine Vertragsänderung hätte 
ebenso wie ein internationaler Vertrag Schwächen). 
Diese Analyse soll deswegen damit enden, mögli-
che annehmbare Kompromisse aufzuzeigen, etwa 
bis Ende 2014 diejenigen Maßnahmen durchzufüh-
ren, die keine Veränderung der Verträge erfordern, 
sowie eine Vertragsänderung zumindest einzuleiten.

Diese würde auf  Folgendes abzielen:

1. Dem Vertrag über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union ein Protokoll über die WWU 
hinzuzufügen, das folgende Ziele hätte: zwi-
schenstaatliche Verträge zu konsolidieren, die 
außerhalb des Gemeinschaftsrahmens geschlos-
sen wurden (Fiskalpakt, ESM); die rechtlichen 
Grundlagen des Mechanismus’ zur Bankenab-
wicklung sowie einer direkten Rekapitalisierung 
der Banken durch den ESM zu präzisieren; die 
Funktionsweise der europäischen Institutionen 
innerhalb der Eurozone genauer festzulegen 
(durch ein Komitee der Eurozone innerhalb 
des Europäischen Parlaments; die Schaffung 
eines Finanzministeriums der Eurozone, das die 
Rolle des Präsidenten der Eurogruppe und des 
Währungskommissars verbindet; und mittels der 
Verantwortlichkeit der Institutionen der Euro-
zone – darunter die Troika, der Finanzminister 
und der ESM – vor diesem Komitee).

2. Den Prozess einer begrenzten Änderung der 
europäischen Verträge durch die Mitgliedstaa-
ten der WWU zu verabschieden, welche die 
Annahme zusätzlicher besonderer Dispositionen 
bezüglich der WWU erleichtern würde, solange 
diese mit den Regelungen der EU vereinbar 
blieben. Den Staaten, die nicht Mitglied der 
Eurozone sind, wäre es freigestellt, sich diesen 
anzuschließen, doch sie würden nicht ablehnen 
können. Die zusätzlichen Dispositionen würden 
in das Protokoll über die WWU aufgenommen, 
die dem AEUV angehängt wird (siehe oben). 
Die Änderungen dieses Protokolls (und damit 
die Aufnahme neuer Dispositionen speziell für 
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die Eurozone) würde keine Ratifizierung durch 
die Mitgliedstaaten der Eurozone erfordern – 
auch nicht in denjenigen Staaten, die sich dazu 
entscheiden, das Regelungswerk der Eurozone 
zu übernehmen.

3. Im Rahmen des Protokolls über das Vereinigte 
Königreich diejenigen Bereiche zu präzisie-
ren, an denen das Land weiterhin teilnimmt. 
Das Vereinigte Königreich könnte nicht an 
Entscheidungen (im Parlament oder im Rat) 
in denjenigen Bereichen beteiligt sein, in wel-
chen es sich gegen eine Teilnahme entschieden 
hat. Was den Haushalt betrifft, würde es sich 

ausschließlich an Budgets in den Bereichen 
beteiligen, in denen es sich für eine Teilnahme 
entschieden hat, ohne dabei ein Mitspracherecht 
beim Gesamtrahmen zu haben. Und schließlich 
würde sich das Vereinigte Königreich die Mög-
lichkeit des »opt-in« erhalten, für weitere Politik-
bereiche außerhalb derjenigen, für die es sich im 
Rahmen des Protokolls verpflichtet hat.

4. Die Veränderungen, die die Stärkung der demo-
kratischen Legitimation der europäischen Insti-
tutionen zum Ziel haben, mit aufzunehmen, 
und das Projekt einer »politischen Union« zu 
konkretisieren (siehe Anhang 1).

Thierry Chopin, Forschungsdirektor der Fondation 
Robert Schuman, Visiting Professor am Collège 
d’Europe, Brügge, und Experte am Centre d’Etude 
et de recherches internationales (CERI-Sciences 
Po), Paris . 

Übersetzung aus dem Französischen: Cornelius 
Wüllenkemper
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Vorschläge Ohne  
Vertragsneuverhandlung

Vertragsneuverhandlung 
erforderlich oder neuer 
zwischenstaatl. Vertrag

Neuverhandlung des  
Protokolls der Eurogruppe

Bankenunion

Schaffung eines einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus für die 
Bankenunion (die den einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus ergänzt)

X (laufendes Gesetzgebungs-
verfahren (im Trilog))

Vertragsneuverhandlungen 
würden notwendig, um die 
Entscheidungen im Bereich 
der Bankenabwicklung einer 
unabhängigen Agentur zu 
überlassen und nicht der 
Kommission

Dem Europäischen Stabilitätsme-
chanismus die Möglichkeit geben, 
Banken direkt zu rekapitalisieren

X (In diesem Punkt ist bereits 
ein Abkommen25 erzielt wor-
den.)

Eine Neugestaltung des 
Vertrags, der den ESM 
institutionalisiert, wäre zur 
Festlegung einer Kreditlinie 
eines einheitlichen Abwick-
lungsfonds notwendig

Haushaltsunion

Die Aufnahme des Vertrags über 
den ESM und den Fiskalpakt in den 
AEUV

X

Schaffung eines Haushalts  
speziell für die Eurozone

X

Fähigkeit der wirtschaftlichen  
Stabilisierung der Eurozone 

X

Schaffung einer europäischen 
Finanzverwaltung mit der Mög-
lichkeit der gemeinschaftlichen 
Schuldenemission

X

Schuldenfonds  
speziell für die Eurozone/Eurobills

X

Aufsichtskompetenz an eine andere 
Institution vergeben (Gerichtshof  
oder Parlament) im Fall eines exzes-
siven Defizits

X

Wirtschaftsunion

Den Euro-Plus-Pakt zu einer zwin-
genden Rechtsmaterie umgestalten/
Umsetzung eines Initiationsmecha-
nismus für Reformen, der Teil eines 
vertraglichen Abkommens zwischen 
dem Rat und den betreffenden Mit-
gliedstaaten ist

X (Eine Regelung kann ein-
stimmig auf  Grundlage von 
Artikel 121 verabschiedet 
werden.)

X (Falls ein Übereinkommen 
ähnlich dem Fiskalpakt auf-
grund der Weigerung eines 
Mitgliedstaates notwendig 
wird.) 

Einheitliche Vertretung Repräsentie-
rung der Eurozone beim IWF und 
bei der Weltbank

X

Schaffung eines europäischen Äqui-
valents des Congressional Budget 
Office

X

Stärkung der Rolle des Europäischen 
Parlaments im Bereich der Defizit-
kontrolle und exzessiver Defizite

X

Anhang 1 – Zusammenfassung der erwogenen Vorschläge

(X = trifft zu)
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Politische Union

Umsetzung des Artikels 13 des 
Stabilitätspaktes (in Arbeit, siehe 
Konferenzen in Vilnius und Brüssel)

X

Änderung der Anzahl der Kommissi-
onsmitglieder und Einführung einer 
Hierarchie zwischen den Kommis-
saren

X

Schaffung eines Vize-Präsidenten 
der Kommission und des Rates, der 
für den Euro den Bereich Wirtschaft 
zuständig ist

X X (zur Präzisierung seiner 
Aufgaben (nicht unbedingt 
notwendig))

Änderung des bei den Europawahlen 
anwendbaren Wahlsystems 

X

Zusammensetzung des Europäi-
schen Parlaments, Abschaffung der 
Regelung über die degressive Pro-
portionalität

X

Schaffung einer Unter-Kommission 
der Eurozone innerhalb des Europä-
ischen Parlaments

X (nur die Geschäftsordnung 
des Europäischen Parlaments)

Datum Ereignis

Juli – Dezember 2014 Italiens Präsidentschaft im Europäischen Rat

Herbst 2014 Erneuerung der Kommission, Ende des Mandats von Herman Van Rompuy

Januar – Juni 2015 Litauens Präsidentschaft im Europäischen Rat

Mai 2015 Legislativwahlen im Vereinigten Königreich

Juli – Dezember 2015 Luxemburgs Präsidentschaft im Europäischen Rat

Oktober 2015 Parlamentswahlen in Polen

November 2015 Parlamentswahlen in Spanien

Januar – Juni 2016 Niederländische Präsidentschaft im Europäischen Rat

Juli – Dezember 2016 Slowakische Präsidentschaft im Europäischen Rat

Januar – Juni 2017 Maltesische Präsidentschaft im Europäischen Rat

Mai 2017 Präsidentschaftswahlen in Frankreich

Juni 2017 Legislativwahlen in Frankreich

Juli – Dezember 2017 Britische Präsidentschaft im Europäischen Rat

September 2017 Bundestagswahlen in Deutschland

Legende:

Wechselnde Präsidentschaften des Europäischen Rates

Wahlen innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Europapolitische Ereignisse 

Anhang 2 – Politischer Kalender der Europäischen Union 2014/2017
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